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RS OGH 1962/3/27 8Ob80/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1962

Norm

ZPO §235 Abs4 E

Rechtssatz

Das geänderte Begehren, es werde festgestellt, daß ein bestimmter Vertrag ein Leibrentenvertrag sei, ist gegenüber

dem ursprünglich gestellten Begehren, es werde festgestellt, daß der Kläger auf Grund dieses Leibrentenvertrages in

Bestandrechte eingetreten seien, ein Minus.
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